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Allgemeine Nebenbestimmungen der Stadt Oranienburg 
für Zuwendungen (ANB) 

Die ANB enthalten Nebenbestimmungen im Sinne des § 36 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
(VwVfG) sowie notwendige Erläuterungen. Sie sind Bestandteil des Zuwendungsbescheides, 
soweit in ihm nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 
 

Inhalt 
Nr. 1 Anforderung und Verwendung der Zuwendung 
Nr. 2 Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung 
Nr. 3 Vergabe von Aufträgen 
Nr. 4 Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte Gegenstände 
Nr. 5 Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers 
Nr. 6 Nachweis der Verwendung 
Nr. 7 Prüfung der Verwendung 
Nr. 8 Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 
Nr. 9 Besonderheiten bei der Förderung von Bauvorhaben 
 
1 Anforderung und Verwendung der Zuwendung 
1.1 
Die Zuwendung darf nur zur Erfüllung des im Zuwendungsbescheid bestimmten Zwecks 
verwendet werden. Sie ist wirtschaftlich und sparsam zu verwenden. 
1.2 
Alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen (insbesondere Zuwendungen, 
Leistungen Dritter, Erträge aus der zinsbringenden Geldanlage) und der Eigenanteil des 
Zuwendungsempfängers sind als Deckungsmittel für alle mit dem Zuwendungszweck 
zusammenhängenden Ausgaben einzusetzen. Der Finanzierungsplan ist hinsichtlich des 
Gesamtergebnisses verbindlich. Die einzelnen Ausgabeansätze dürfen um bis zu 20 v. H. 
überschritten werden, soweit die Überschreitung durch entsprechende Einsparungen bei 
anderen Ausgabeansätzen ausgeglichen werden kann. Beruht die Überschreitung eines 
Ausgabeansatzes auf behördlichen Bedingungen oder Auflagen, insbesondere im Rahmen des 
baurechtlichen Verfahrens, sind innerhalb des Gesamtergebnisses des Finanzierungsplans auch 
weitergehende Abweichungen zulässig.  
1.3 
Dürfen aus der Zuwendung auch Personalausgaben oder sächliche Verwaltungsausgaben 
geleistet werden und werden die Gesamtausgaben des Zuwendungsempfängers überwiegend 
aus Zuwendungen der öffentlichen Hand bestritten, darf der Zuwendungsempfänger seine 
Beschäftigten nicht besser stellen als kommunale Bedienstete mit entsprechenden Tätigkeiten. 
Höhere Entgelte als nach dem jeweils für die Kommune anzuwendenden Tarifvertrag sowie 
sonstige über- oder außertarifliche Leistungen dürfen nicht gewährt werden. 
1.4 
Der Zuwendungsbescheid kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, wenn sich 
herausstellt, dass der Zuwendungszweck mit der bewilligten Zuwendung nicht zu erreichen ist. 
1.5 
Ansprüche aus dem Zuwendungsbescheid dürfen weder abgetreten noch verpfändet werden. 
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2 Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung 
Ermäßigen sich nach der Bewilligung die nach dem Finanzierungsplan zuwendungsfähigen 
Ausgaben für den Zuwendungszweck, erhöhen sich die Deckungsmittel oder treten neue 
Deckungsmittel (zum Beispiel Investitionszulagen) hinzu, so ermäßigt sich die Zuwendung 
2.1 
bei Anteilfinanzierung anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber und den 
vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln des Zuwendungsempfängers, 
2.2 
bei Fehlbedarfs- und Vollfinanzierung um den vollen in Betracht kommenden Betrag; wird 
derselbe Zuwendungszweck sowohl von der Kommune als auch von einem anderen 
Zuwendungsgeber gefördert, ist Nummer 2.1 sinngemäß anzuwenden. 
Änderungen in der Finanzierung sind bei Fehlbedarfsfinanzierungen nur dann Gegenstand der 
auflösenden Bedingung, wenn sich durch die Änderungen der im Zuwendungsbescheid zugrunde 
gelegte Fehlbedarf insgesamt verringert hat. Sind also zum Beispiel Ausgabeneinsparungen 
eingetreten, weil der Zuwendungsempfänger seine Ausgaben im Hinblick auf unerwartete 
Einnahmeminderungen eingeschränkt hat, liegt ein Fall der Nummer 2 ANBest-P nicht vor, wenn 
der Fehlbedarf unverändert geblieben ist. Allerdings können sich Rückforderungen aus anderen 
anspruchsbegründenden Sachverhalten ergeben (zum Beispiel wegen unerlaubter 
Abweichungen vom Haushalts-/Wirtschafts-/Finanzierungsplan oder wegen Nichteinbringung 
zugesagter Eigenmittel). 
2.3 
bei Festbetragsfinanzierung, wenn sich die zuwendungsfähigen Ausgaben auf einen Betrag 
unterhalb der Zuwendung ermäßigen, auf die Höhe der tatsächlichen zuwendungsfähigen 
Ausgaben. 
2.4 
Die Nummern 2.1 und 2.2 sind nur anzuwenden, wenn sich die zuwendungsfähigen Ausgaben 
oder die Deckungsmittel insgesamt um mehr als 500 Euro ändern. Diese Regelung gilt nicht bei 
wiederkehrender Förderung desselben Zuwendungszwecks. 
 
3 Vergabe von Aufträgen 
Bei der Vergabe von Aufträgen zur Erfüllung des Zuwendungszwecks sind folgende Vorschriften 
zu beachten: 
3.1 
Wenn die Zuwendung oder bei Finanzierung durch mehrere Stellen der Gesamtbetrag der 
Zuwendung mehr als 50.000 Euro beträgt, 

• bei der Vergabe von Aufträgen für Bauleistungen der Abschnitt 1 der Vergabe- und 
Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A – VOB/A und 

• bei der Vergabe von Aufträgen für Lieferungen und Dienstleistungen der Abschnitt 1 
der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen – ausgenommen Bauleistungen – 
Teil A – VOL/A. 

Verpflichtungen des Zuwendungsempfängers, aufgrund des § 98 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) und der Vergabeverordnung (VgV), den Abschnitt 2 VOB/A 
bzw. VOL/A, die VOF oder die Sektorenverordnung anzuwenden oder andere 
Vergabebestimmungen einzuhalten, bleiben unberührt. 
Die Stadt Oranienburg ist berechtigt, Vergabeprüfungen durchzuführen. 
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4 Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte Gegenstände 
4.1 
Gegenstände, die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks erworben oder hergestellt werden, sind 
für den Zuwendungszweck zu verwenden und sorgfältig zu behandeln. Der 
Zuwendungsempfänger darf über sie vor Ablauf der im Zuwendungsbescheid festgelegten 
zeitlichen Bindung nicht anderweitig verfügen. 
4.2 
Der Zuwendungsempfänger hat die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschafften 
Gegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswert 410 Euro (ohne Umsatzsteuer) 
übersteigt, zu inventarisieren. Soweit aus besonderen Gründen die Kommune Eigentümer ist 
oder wird, sind die Gegenstände in dem Inventar als Kommunaleigentum zu kennzeichnen. 
 
5 Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers 
Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, unverzüglich der Stadt Oranienburg anzuzeigen, 
wenn 
5.1 
er nach Vorlage des Finanzierungsplans – auch nach Vorlage des Verwendungsnachweises - 
weitere Zuwendungen für denselben Zweck bei anderen öffentlichen Stellen beantragt oder von 
ihnen erhält oder wenn er – gegebenenfalls weitere - Mittel von Dritten erhält, 
5.2 
der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung der Zuwendung maßgebliche Umstände 
sich ändern oder wegfallen, 
5.3 
sich Anhaltspunkte ergeben, dass der Zuwendungszweck nicht oder mit der bewilligten 
Zuwendung nicht zu erreichen ist, 
5.4 
zu inventarisierende Gegenstände innerhalb der zeitlichen Bindung nicht mehr entsprechend 
dem Zuwendungszweck verwendet oder nicht mehr benötigt werden, 
5.5 
ein Insolvenzverfahren über sein Vermögen beantragt oder eröffnet wird. 
 
6 Nachweis der Verwendung 
Der Nachweis der ordnungsgemäßen Verwendung der Fördermittel ist spätestens 8 Wochen nach 
Ende des Projektes zu erbringen. Abrechnung und Sachbericht erfolgen auf den Formblättern der 
Stadt Oranienburg. Der Nachweis muss alle mit dem Zweck zusammenhängenden Einnahmen 
und Ausgaben enthalten. Dem Verwendungsnachweis sind die Originalbelege beizufügen bzw. 
bei Zusendung von Kopien dem/der zuständigen Sachbearbeiter/in im Original vorzulegen. Der 
Zuwendungsempfänger hat die Belege und Verträge sowie alle sonst mit der Förderung 
zusammenhängenden Unterlagen zehn Jahre nach Vorlage des Verwendungsnachweises 
aufzubewahren, sofern nicht nach steuerrechtlichen oder anderen Vorschriften eine längere 
Aufbewahrungsfrist bestimmt ist. 
 
7 Prüfung der Verwendung 
Die Stadt Oranienburg ist berechtigt, die Verwendung der Zuwendung durch örtliche Erhebungen 
zu prüfen.  
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8 Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 
8.1 
Die Zuwendung ist zu erstatten, soweit ein Zuwendungsbescheid nach 
Verwaltungsverfahrensrecht (insbesondere §§ 48, 49 VwVfG) oder anderen Rechtsvorschriften 
mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen oder widerrufen oder sonst unwirksam wird. 
Dies gilt insbesondere, wenn 
8.1.1 
die Zuwendung durch unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt worden ist, 
8.1.2 
die Zuwendung nicht oder nicht mehr für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, 
8.1.3 
eine auflösende Bedingung eingetreten ist (zum Beispiel nachträgliche Ermäßigung der 
Ausgaben oder Änderung der Finanzierung nach Nummer 2). 
8.2 
Ein Widerruf mit Wirkung für die Vergangenheit kann auch in Betracht kommen, soweit der 
Zuwendungsempfänger 
8.2.1 
die Zuwendung nicht alsbald nach Auszahlung zur Erfüllung des Zuwendungszwecks verwendet 
oder 
8.2.2 
Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfüllt, insbesondere den 
vorgeschriebenen Verwendungsnachweis nicht rechtzeitig vorlegt sowie Mitteilungspflichten 
(Nummer 5) nicht rechtzeitig nachkommt. Dies gilt auch dann, wenn ein Verfahren nach der 
Insolvenzordnung beantragt oder eröffnet wird oder die Stadt Oranienburg sich den Widerruf im 
Zuwendungsbescheid ausdrücklich vorbehalten hat. 
8.3 
Der Erstattungsanspruch ist nach Maßgabe des § 49a Abs. 3 VwVfG mit fünf Prozentpunkten über 
dem Basiszinssatz nach § 247 BGB jährlich zu verzinsen. 
8.4 
Werden Zuwendungen nicht alsbald nach der Auszahlung zur Erfüllung des Zuwendungszwecks 
verwendet und wird der Zuwendungsbescheid nicht zurückgenommen oder widerrufen, sind 
regelmäßig für die Zeit von der Auszahlung bis zur zweckentsprechenden Verwendung ebenfalls 
Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB jährlich zu 
verlangen. 
 
9.Besonderheiten bei der Förderung von Bauvorhaben 
9.1 Vergabe und Ausführung 
9.1.1 
Der Zuwendungsempfänger hat die Stadt Oranienburg rechtzeitig über die jeweils vorgesehene 
Vergabeart, den Baubeginn und die Beendigung der Baumaßnahme zu unterrichten. 
9.1.2 
Die Ausführung der Baumaßnahme muss den der Bewilligung zugrunde liegenden Bauunterlagen 
sowie den technischen und baurechtlichen Vorschriften entsprechen. 
9.1.3 
Von den Bauunterlagen darf nur insoweit abgewichen werden, als die Abweichung nicht 
erheblich ist. Eine Abweichung ist erheblich, wenn sie zu einer wesentlichen Änderung des Bau- 
oder Raumprogramms, einer wesentlichen Erhöhung der Betriebskosten oder einer wesentlichen 
Überschreitung der Baukosten führt. Erhebliche Abweichungen bedürfen vor ihrer Ausführung der 
Zustimmung durch die Stadt Oranienburg. 
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9.2 Baurechnung 
9.2.1 
Der Zuwendungsempfänger muss für jede Baumaßnahme eine Baurechnung führen. Besteht eine 
Baumaßnahme aus mehreren Bauobjekten/Bauabschnitten, sind getrennte Baurechnungen zu 
führen. 
9.2.2 
Die Baurechnung besteht aus 
9.2.2.1 
dem Bauausgabebuch (bei Hochbauten nach DIN 276 Teil 2 gegliedert, bei anderen Bauten nach 
Maßgabe des Zuwendungsbescheides); werden die Einnahmen und Ausgaben für das geförderte 
Bauobjekt von anderen Buchungsvorfällen getrennt nachgewiesen, entsprechen die Nachweise 
unmittelbar oder durch ergänzende Aufzeichnungen den Inhalts- und Gliederungsansprüchen der 
DIN 276 und können sie zur Prüfung der Baurechnung beigefügt werden, so kann mit Einwilligung 
der Stadt Oranienburg von der Führung eines gesonderten Bauausgabebuches abgesehen 
werden, 
9.2.2.2  
den Rechnungsbelegen, bezeichnet und geordnet entsprechend Nummer 9.2.1, 
9.2.2.3 
den Abrechnungszeichnungen und Bestandsplänen, 
9.2.2.4 
den Verträgen über die Leistungen und Lieferungen mit Schriftverkehr, 
9.2.2.5 
den bauaufsichtlichen Genehmigungen, den Prüf- und Abnahmebescheinigungen, 
9.2.2.6 
dem Zuwendungsbescheid und den Schreiben über die Bereitstellung der Mittel, 
9.2.2.7 
den geprüften, dem Zuwendungsbescheid zugrunde gelegten Bauunterlagen, 
9.2.2.8 
der Berechnung der ausgeführten Flächen und des Rauminhalts nach DIN 277 (nur bei 
Hochbauten) und bei Wohnbauten der Wohn- und Nutzflächenberechnung nach DIN 283, 
9.2.2.9 
dem Bautagebuch. 
 
9.3 Verwendungsnachweis 
9.3.1 
Da der Einzelnachweis durch die Baurechnung zu führen ist (Nummer 2), wird auf die Vorlage der 
Bücher und Belege verzichtet. Die Baurechnung ist zur Prüfung bereitzuhalten; dem 
Verwendungsnachweis sind nur die Berechnungen nach Nummer 9.2.2.8 beizufügen. 
9.3.2  
Werden über Teile eines Gesamtobjektes einzelne Verwendungsnachweise geführt, so ist nach 
Abschluss des Gesamtobjektes ein zusammengefasster Verwendungsnachweis aufzustellen. 
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